
 
 
 
Leitfaden Verkehrsunfall: 
 
 
Schnelle Hilfe im Schadensfall: 
 
Unser PDF-Ratgeber fürs 
Handschuhfach! Ausdrucken und in 
Ihrem Pkw aufbewahren, damit Sie im 
Fall der Fälle stets das Richtige tun. 
 
Denn wir wollen, dass Sie nie auf Ihrem 
Schaden sitzen bleiben! 
 
Hotline Ihres Verkehrsanwalts: 
 

07221-51510  
 
 
 
 
Sofortmaßnahmen nach dem Unfall: 
 

1. Sicherung der Unfallstelle .... 
 
Sichern Sie zunächst die Unfallstelle, indem Sie die Warnblinkanlage einschalten 
und das Warndreieck in 50 bis 150 Schrittlängen vor der Unfallstelle aufstellen. 
Achten Sie dabei immer auf Ihre eigene Sicherheit. Tragen Sie Ihre leuchtfarbene 
Sicherheitsweste. 
 
2. Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen vor Ort .... 
 
Hat es bei dem Unfallereignis Verletzte gegeben, behalten Sie den Überblick und 
einen kühlen Kopf. Leisten Sie – soweit möglich – erste Hilfe!  
 
Schalten Sie Ihr Handy ein und verständigen Sie unter der Rufnummer 110 sofort 
die Polizei! Bitten Sie den Polizeibeamten am Telefon um Hinzuziehung eines 
Rettungswagens, falls dies erforderlich ist. 
 
3. Unfallbericht ausfüllen .... 
 
Den beiliegenden Unfallbericht möglichst vollständig ausfüllen. Achten Sie darauf, 
insbesondere Namen des Fahrers und Fahrzeughalters, Kennzeichen, 
Versicherungsschein-Nummer und Versicherungs-Gesellschaft zu notieren (mit 
diesen Daten kann Ihr Verkehrsanwalt sofort die Schadensregulierung in die Wege leiten). 
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4. Unbedingt vermeiden .... 
 
Bei hohem Sachschaden und/oder Personenschäden sowie Unklarheiten über 
den Unfallhergang verändern Sie nichts am Unfallort. Warten Sie bis die Polizei 
eintrifft und eigene Ermittlungen zum Unfallhergang anstellt. 
 
Bei Unklarheiten machen Sie gegenüber den Polizeibeamten keine weiteren 
Angaben zum Unfallhergang. Prüfen Sie das polizeiliche Unfallprotokoll lediglich 
auf seine Richtigkeit. Legen Sie Ihr Veto ein, wenn das Protokoll falsche 
Rückschlüsse enthält. Verweisen Sie auf Ihren Verkehrsanwalt. 
 
Geben Sie keine Unfallschuld zu!  
 
5. Was tun bei Bagatell-Unfällen .... 
 
Bei kleineren Sachschäden empfiehlt es sich, Fotos anzufertigen und eine 
Unfallskizze zu erstellen. Sobald die Unfallskizze von allen Unfallbeteiligten 
unterschrieben ist, können Sie den Unfallort räumen. Weigert sich Ihr 
Unfallgegner die Skizze zu unterzeichnen, ziehen Sie im Zweifel die Polizei hinzu. 
 
Notieren Sie sich Name und Anschrift eventueller Unfallzeugen. 
 
6. Vorsicht Falle! Wo Sie auf der Hut sein sollten .... 
 
Lassen Sie sich niemals von Versicherung Ihres Unfallgegners am Telefon oder 
schriftlich beeinflussen! Verweisen Sie den Sachbearbeiter der Versicherung 
stets an Ihren Verkehrsanwalt. Treffen Sie keine Vereinbarungen mit der 
Versicherung, z.B. über die Wahl der Reparaturwerkstatt oder des 
Sachverständigen! 
 

 
 
 

Worauf Sie im Schadensfall Ansprüche haben: 
 
 
Sie haben das Recht auf .... 
 
 einen Anwalt, der sich kompetent um die schnelle Regulierung Ihres Schadens 

kümmert. Die Kosten Ihres Anwalts zahlt – bis auf extreme Ausnahmefälle – 
stets die Versicherung des schuldigen Unfallgegners. 

 auf die freie Wahl der Reparaturwerkstatt. Reparieren Sie dort, wo Sie wirklich 
Vertrauen haben. 

 auf die freie Wahl eines Kfz-Sachverständigen. Unabhängige 
Sachverständige gewährleisten ein objektives Schadensgutachten. 

 die freie Entscheidung, ob, wann und wie Sie den Schaden reparieren lassen. 
Gegebenenfalls schuldet Ihnen die unfallgegnerische Versicherung den zur 
Reparatur erforderlichen Geldbetrag. 

 Ersatz der merkantilen Wertminderung. 
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 die Inanspruchnahme eines Mietwagens während der Reparatur oder eine 
Entschädigung für den Nutzungsausfall, wenn Sie keinen Mietwagen in 
Anspruch nehmen. 

 Reparaturdurchführung, solange die Reparaturkosten die Kosten der 
Wiederbeschaffung eines gleichwertigen Fahrzeuges nicht um mehr als 30 
Prozent übersteigen. Andernfalls erhalten Sie den Kaufpreis eines 
gleichwertigen Ersatzfahrzeuges erstattet. 

 Schmerzensgeldzahlung, Ersatz Ihres Verdienstausfalls, Ersatz von 
Heilbehandlungskosten, Ersatz des Haushaltsführungsschadens und 
Übernahme der Unterhaltsverpflichtungen, wenn Personenschäden 
entstanden sind. 

 
 
 
Als Verkehrsanwälte helfen wir Ihnen bundesweit bei der Unfallschadenregulierung 
und bei allen Fragen zum Verkehrsrecht. Nutzen Sie unsere Kompetenz bei  
 

 der Durchsetzung von Schadensersatzforderungen 
 der Sicherung von Beweisen 
 der Feststellung des Schadensumfangs 
 der Geltendmachung von Wertminderungen 
 der Auswahl eines Gutachters 
 dem Umgang mit Ermittlungsbehörden und der gegnerischen 

Versicherung 
 

Auf unserer Website finden Sie auch Infos zur Online-Schadensregulierung! 
Besuchen Sie www.rechtsanwaelte-mayer.de  
 
 
Dieser Leitfaden ist eine Service-Leistung der 
 
MAYER und MAYER  RECHTSANWÄLTE GdbR 
RHEINSTRASSE 81 
76532 BADEN-BADEN 
 
TEL.: 07221-51510 
FAX: 07221-51550 
 
E-MAIL: info@rechtsanwaelte-mayer.de 
Internet: www.rechtsanwaelte-mayer.de  
 
 
 

 
 



6. Versicherungsnehmer
(siehe Kfz-Schein/
Grüne Versicherungskarte)

Name:

Vorname: 

Anschrift:

Telefon:

Besteht Berechtigung zum Vorsteuerabzug?

7. Fahrzeug

Marke, Typ:

Amtl. Kennzeichen:

8. Versicherer

Vers.-Nr:

Agent:

Nr. der Grünen Karte:

Versicherungs-
ausweis gültig bis: 
oder Grüne Karte

Besteht eine Vollkaskoversicherung?

9. Fahrer (siehe Führerscheindaten)

Name:

Vorname:

Adresse:

Führerschein-Nr:

Klasse:              ausgestellt durch: 

gültig ab                        bis
(Für Omnibusse, Taxis usw.)

10. Bezeichnen Sie durch 
einen Pfeil den Punkt 
des ersten Anstoßes.

11. Sichtbare Schäden 

14. Bemerkungen

6. Versicherungsnehmer
(siehe Kfz-Schein/
Grüne Versicherungskarte)

Name:

Vorname: 

Anschrift:

Telefon:

Besteht Berechtigung zum Vorsteuerabzug?

7. Fahrzeug

Marke, Typ:

Amtl. Kennzeichen:

8. Versicherer

Vers.-Nr:

Agent:

Nr. der Grünen Karte:

Versicherungs-
ausweis gültig bis: 
oder Grüne Karte

Besteht eine Vollkaskoversicherung?

9. Fahrer (siehe Führerscheindaten)

Name:

Vorname:

Adresse:

Führerschein-Nr:

Klasse:              ausgestellt durch: 

gültig ab                        bis
(Für Omnibusse, Taxis usw.)

10. Bezeichnen Sie durch 
einen Pfeil den Punkt 
des ersten Anstoßes.

11. Sichtbare Schäden 

14. Bemerkungen

1. Tag des Unfalles

Unfallbericht
2. Ort (Gemeinde, Straße, Haus-Nr. bzw. Kilometerstein)

4. Andere Sachschäden 
als an den Fahrzeugen A u. B

5. Zeugen (Name, Anschrift, Telefon; Insassen von A und B unterstreichen)

Fahrzeug A Fahrzeug B12. Umstände

Bitte ankreuzen, soweit für die 
Beschreibung der Skizze sachdienlich

Fahrzeug parkte (auf der Straße)

fuhr aus der Parkstelle heraus

fuhr in eine Parkstelle hinein

fuhr aus einem Parkplatz, aus einem 
Grundstück oder einem 

Feldweg/Privatweg heraus
fuhr auf einen Parkplatz, bog in ein 

Grundstück oder einen 
Feldweg/Privatweg ein

bog in einen Kreisverkehr ein

fuhr im Kreisverkehr

fuhr heckseitig auf ein anderes 
Fahrzeug auf bei Fahrt in dieselbe 

Richtung und auf derselben Fahrspur 
fuhr in gleicher Richtung, aber

in einer anderer Spur

wechselte die Spur

überholte

bog rechts ab

bog links ab

setzte zurück

fuhr in die Gegenfahrbahn

kam von rechts

beachtete Vorfahrtszeichen nicht

Anzahl der 
angekreuzten Felder

3. Verletzte? (auch leicht) 

A B

13. Unfallskizze
Bezeichnen Sie: 1.Straßenführung      2.Richtung der Fahrzeuge A und B (durch Pfeile) 
3. Ihre Position im Moment des Zusammenstoßes     4. Straßenschilder    5. Straßennamen

15. Unterschrift beider Fahrer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Keine Schuldanerkenntnis, sondern eine Wiedergabe des
Unfallherganges zur schnelleren Schadenregulierung.

Uhrzeit

nein ja

Von beiden
Fahrzeuglenkern auszufüllen

nein ja

*

nein ja 

nein ja 

nein ja 

nein ja 

* Name und Anschrift angeben

A B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A B



So gehen Sie richtig vor.

Der Unfallbericht entspricht dem Modell des Comité Européen des Assurances (CEA). Er ist für alle
Autounfälle brauchbar. Wie ist der Unfallbericht auszufüllen?

Am Unfallort.

1. Füllen Sie zwei Unfallberichte aus, einen für Sie, einen für Ihren Unfallgegner. Es spielt keine
Rolle, wer die Formulare liefert oder ausfüllt. Schreiben Sie mit Kugelschreiber. Beachten Sie 
beim Ausfüllen des Unfallberichts folgendes: 
• Beziehen Sie sich bei der Antwort auf die Fragen 

a) gemäß Ziff. 8 auf Ihre Versicherungsdokumente (Police oder Grüne Karte) und
• b) gemäß Ziff. 9 auf Ihren Führerschein. 
• Bezeichnen Sie genau den Punkt des Zusammenstoßes (Ziff. 10). 
• Bezeichnen Sie mit einem Kreuz jene Tatbestände (1-17), die auf Ihren 

Unfall zutreffen (Ziff. 12), und geben Sie am Schluß die Zahl der von Ihnen 
bezeichneten Felder an. 

• Zeichnen Sie eine Unfallskizze (Ziff. 13).
3. Nennen Sie Unfallzeugen, insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten.
4. Unterschreiben Sie die Unfallberichte, und lassen Sie sie auch durch den anderen Lenker 

unterzeichnen.

Zu Hause.

• Vergessen Sie nicht anzugeben, wo und wann Ihr Fahrzeug durch den Sachverständigen 
besichtigt werden kann (Ziff. 14).

• Verändern Sie auf keinen Fall den Unfallbericht.
• Übersenden Sie das Formular unverzüglich Ihrer Versicherungsgesellschaft.

Spezialfälle.

• Besitzt der andere Unfallbeteiligte das gleiche (vom Comité Européen des Assurances 
genehmigte) Formular, aber in einer anderen Sprache, so denken Sie daran, daß die 
Formulare gleich sind und die einzelnen Fragen denselben Inhalt haben. Zu diesem Zwecke 
sind die einzelnen Fragen numeriert.

• Das vorliegende Formular dient auch für Unfälle ohne Drittschäden, bei Kaskoversicherungen 
zum Beispiel bei Sachschaden am eigenen Fahrzeug sowie bei Schäden durch Diebstahl und 
Feuer.


